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XII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

.FüR SOZIALE VERWALTUNG 
BUNDESMINISfER ING. RUDOLF HAUSER 

1010 Wien, den ....... }.9 .. ~ ... J?.~.~.~lP:p. .. ~.~ ............. .197 .. Q .. 
'Stubcnrillg I 
T elel'hou 57 56 55 

Zl. 30.037/19-23/1970 

B e a n t W 0 r tun ~ 
----~ 

der Anfrage der Abgeordneten 11ELTER und Ge-
nossen an den Herrn Bundesminister für soziale Ver­
waltung, betreffend Erhöhung. des überstundenzuschlages6 

Zu den einzelnen Anfragepunkten~ und zwar 

1) ",lelche Gewerkschaften haben im Zuge der derzeit; 
freigegebenen Kollektivvertragsverhandlungen die 
Forderung auf Erhöhung des Überstundenzuschlages 
angemeldet ? 

2) In welchen Kollektivverträgen sind bereits ab der 
430 \>lochenstunde Überstundenzuschläge . von 50 % 
verankert ? 

3) Wieviele Arbeitnehmer erhalten bereits' ab der 43. 
Wochenstunde den 50 %igen Zuschlag ? 

4) vlie hoch werden die Mehrkosten der Wirtschaft durch 

diese Gesetzesänderung geschätzt ? 

5) Erwartet die Bundesregierung durch diese Kostener­
'höhung einen Preisauftrieb und wie hoch wird dieser 
geschätzt·? 

. 6) In welchen Bereichen wird wegen der Lohnintensität 

und der Auftrags- und Arbeitsmarktlage eine beson­
dere Belastung erwartet ? 

möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 
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Im Gesetzentvrurf für die schrittweise Arbeit szeit­

verkürzung zum Volksbegehren 1969 sowie im Entwurf des 

Österreichischen Gewerkschaftsbundes zum Generalkollek-

'tivvertrag über die schrithfeise Herabsetzung der Ar--. 

beitszeit auf 40 Stunden hat der ÖGB elie Forderung auf 

Abgeltung der überstunden mit einem Zuschlag von 50 v.H. 

erhobene Da sich schon nach den ersten Beßprechungen 

über den Generalkollektivvertrag herausstellte, daß 

durch diese Forderung der Generalkollektivvertrag .fJchei­

tern. \'lfiirde, stellten die Vertreter des ÖGB diese For­

derung des 50 %isenZ,uschlc3.ges, für Ü'D8rstunclen vorläufig 

zurück. 

Bei den in letzter Zeit stattgefundenen Gewerk­

schaftstagen.) I.!and.e~:;koni'erenzen der IJf.mdesexekutiven 

auf 

fiir tYberstunden imme:C'. 'vri6der e1"-

kollekti vvertr8g1:i.che k:::gc!lungen renp. betriebliehe 

Vereinbarungen .. Konl-cret ve:l'handel:n. die G81'lerkscha:ft·. 

KUXl c t uno.' f ' 1=~ C> '''·C', "[<' c..' ·f' '1' I' ,"'~ c -:- (" (-. }11l -i CO' (' l~l e Bu"11n enn E' Y'..., ,) .1'(:J.3 ~".L .•.. " -'cl_ <;J.C'~' v,~>",_,_,,,_, ~ J.-'-

sonal sovtie die. Gewerkschaft de:.:.' Chemiearbeiter .für 

die Erdölverarbei:tend.e Industrie. 

Zu Frage 2: 

Eine Regelung, die liber die gesetzliche Bestim­

mung des § 10 Abso 1 Arbeitszeitgesetz hinaus 'einen 

50 %i.gen Überstundenzuschlagfestlegt, ist bereits in 

verschiedenen Kollektivvertr~gen enthalten.-

Ge"'Jerkschaft der Privatangestellten..;... 

Banken, Sparka.ssen· und Kreditin~)titute 1.'1[ 

Versicherungen - Innendienst KV 

Angestellte bei Sozi·alversicheru.ngsträgern . K'I 
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BauGewerbe KV 

Austria Tabakvrerke KV 

Zivil techniker KV 

Rechtsanwälte ~T 

Notare KV 
Ärzte KV 

Gemeilulützige Wohnungswirtschaft KV 
VerwaltungsI:mgestellte und 11agazineure cI.KGW KV 

Elan ICV 
Chance KV 

Flughafenbetriebsgesel.lschaften KV 

AUA (gerichtlich zugesprochen) KV 

Wiener Hafenbetriebsgesellschaft KV 

Erdölindustrie Empfehlung 

Elektroindustrie betrieblich vereinbart 

inder Industrie vereinzelt in Betrieben 

Gewerkschaft Kunst und Fre"ie Berufe: 

Rundfunk 

"I1usiker 

(nach 42 1/2 Stunden 50 96 ) Betriebsvereinbarung 

(nach 42 Stunden 50 %) KV 

"Gewerkschaft der Bau~ und Holzarbeiter: 

KV Taucherunternehmungen 

Rauchfangkehrer Wien 

Fertigteilwerk I-laria Lanzendorf 

KV 

betrieblich vereinbart 

Gewerkschaft der Chemiearbeiter: 

Erdölverarbeitende Industrie - brieflich vereinbart und wird 
jetzt bei den Verhandlungeh geforde-rt 

Schwarzdecker , Asphaltierer und Isolierer KV 

Gewerkschaft Druck und Papier: 

Graphisches Gewerbe, Arbeiter und Angestellte KV 

Expeditionsarbeiter, Redaktions- und 
Verwaltungsgehilfen, Zeitungszusteller KV 
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Gewerkschaft der Bediensteten im Handel, Trans120rt und Verkehr: 

in einz~lnen Betriebsverträgen 

Gm'ferkschaft der Land- und Fors-tarbeiter: 

in einzelnen Bettiebsverträgen 

Gewerkschaft d.er IJebens- und Genußmi ttelc.u'bei tel': 

Bäckereiarbeiter 

Süßwarenindustrie 

Konservenindustrie 

Mi.ihlenindustrie für Frauen 
UIld Jugendliche 

laut gesetz.licher Bestimmungen 

hauptsächlich betrieblich ver­
einbart 

betrieblieh vereinbart 

(da XV nur 40 Stunden vorsieht) 
Brauereien vereinzelt betrieblich vereinbart - irmrde bei. Ver­

handlung verl8,ngt und vmrde auf lnitl§ti.ve ParIa-=. 
ment hingewiesen 

Spiritus und Hefeindustrie 

Kühlhäuser 

Stadlauer I1alzfabrik 
Nestle 

übe'rvTiegend betrieblich ver-
einbart (?5 %) 

betriebl.ich vereinbart 
l'H::trieblich vereinbart 
betrieblich vereinbart 

I101kereien haben 25 %, aber haben eine an(iere Aufrec:b..J"1ul23. 

Gewerkschaft der I1etall- und Berßarbeiter: 

Erdölindustrie 
Steyr-Konzern 

Empfehlung 
betrieblich vereinbart 

Gewerkschaft d.er Textil-.l.. Bekleidungs- l).;.nd. Lede:r:arbeiter: 

Textilindustrie 
Schuhindustrie 

Rauhwarenveredlungsindustrie 
Chemischputzer - Ind.ustrie 

betriebliche Vereinbarungen 
betriebliche Vereinbarungen 
1)etrie1)liche Vereinbarungen 

1 Betrieb bet~ieblich verein­
bart. 

Ferner ist zu-berücksichtigen, d.aß in vielen Kollektiv­

verträgen für die besonders qualifizierten überstunden (z.B~ 
Nachtüberstunden) ein mindestens 50 9higer Zuschlag vorgesehen 

ist~ der von der Regelung des § 10 Abis. '1 Arbeitszeitgesetz 
nicht berührt wird. ' 
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Zusa.m.menfassen.d. kann gesagt vJerdcm, daß bereit I. 

in einer größeren Zahl von Kollektivverträgensovlie 

in betrieblichen Vereinbarungen eine von (leI.' derzei­

tigen Regelu.ng des § 10 Abs .. ·1 Arbeitsze::i.t{jesetz ab­

weichende Überstundenregelung enthalten i81;& Die Zahl 

dieser Kollektivverträge beträgt inDges,-"-m"t mehJ:' alE 70., 

Zu Frage .~: 

Zu dieser Frage kann desha.lb nicht Stellung genom­

men ""erden, da keine genauen Beschäftigungsd.aten. VOT'­

liegen .. 

Hiezu ist zu bemerken, daß eine Erhöhung des Zu­

schlages von 25 % auf 50 % bei einer Uoerstunde in der 
Woche eine l~rhöhung der gesamten IJohnsumme pro Beschäf-­

tigten um rund. 0,5 % ergibt, sodaß sich dies bei L+ 

. Überstunden auf max. 2 % der Lohnsumme in der Woche 
steigerto Berücksichtigt man sowohl die gesetzliche 
Beschränkung der Überstundenleistung als auch die Tat­
sache, daß in der Regel weder das ganze Jahr hindurch nOGb. 
im gesamten Betrieb Überstund.en gemacht werden, so kommt 

man auf den Betrieb projeziert nur zu Bruchteilen der 
vorgenannten Prozentsätzeo 

Zu Frage 5: 

Da die Lohnkosten nur einen Teil der gesamten Pro-· 
duktionskosten ausmachen, könnten auf Grund der vor­
stehenden Ausführungen die Gefahren von Preisauftriebs­
tendenzen durch diese sehr minimalen potentiellen Lohn­
kostenerhöhungen verneint werden. 

Zu Frage 6: 

Eine besondere Belastung ".<lird nirgends erwartet .. 
Allenfalls in den Dienstleistungsbereichen wird die Er-· 
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höhung des 'UberstulldeQzuschlages, sof'erne nicht indi­

viduelle Regelungen festgelegt sind, während der 
Saisonz.eiten Jr;axirnal :?: % der IlohnsuJ1ill1G ausmachen~ 
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